
           Anlage 1 

 

„Betreutes Wohnen“ für Seniorinnen und Senioren 

Ermittlung der zumutbaren Eigenleistung  

Gültig ab 1.1.2023 

 
Die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der zumutbaren Eigenleistung im Sinne des Punktes I.10 bzw. I.10.1.1, der 

Richtlinie „Betreutes Wohnen“ für Seniorinnen und Senioren, ist auf Basis der Richtlinie „Definition und Ermittlung des 

Einkommens für Soziale Dienste der Steiermark“ zu bestimmen. 

 

Die sich daraus ergebende Bemessungsgrundlage ist die Grundlage für die Ermittlung der zumutbaren Eigenleistung der 

Bewohnerin, des Bewohners anhand der nachstehenden Tabelle. Bemessungsgrundlage ist das individuelle 

Nettoeinkommen der Bewohnerin bzw. des Bewohners. 

 

 

Bemessungsgrundlage des/der 

BewohnerIn 

Höhe der 

Eigenleistung 

Anteil 

Vertragspartner  

(40 %)1 

Anteil Land 

Steiermark (60 %)1 

Nettoausgleichszulagenbetrag (NAZB)2 2023  

= € 1.053,64 
mtl. tägl. mtl. tägl. mtl. tägl. 

≤ NAZB 0,00 € 0,00 € 140,00 € 4,60 € 210,00 € 6,91 € 

> NAZB bis € 1.175,99 28,00 € 0,92 € 128,80 € 4,23 € 193,20 € 6,36 € 

€ 1.176,00 bis € 1.301,99 57,00 € 1,87 € 117,20 € 3,85 € 175,80 € 5,79 € 

€ 1.302,00 bis € 1.427,99 87,00 € 2,86 € 105,20 € 3,46 € 157,80 € 5,19 € 

€ 1.428,00 bis € 1.553,99 117,00 € 3,84 € 93,20 € 3,06 € 139,80 € 4,61 € 

€ 1.554,00 bis € 1.679,99 149,00 € 4,90 € 80,40 € 2,64 € 120,60 € 3,97 € 

€ 1.680,00 bis € 1.805,99 180,00 € 5,91 € 68,00 € 2,24 € 102,00 € 3,36 € 

€ 1.806,00 bis € 1.931,99 212,00 € 6,97 € 55,20 € 1,81 € 82,80 € 2,73 € 

€ 1.932,00 bis € 2.057,99 245,00 € 8,05 € 42,00 € 1,38 € 63,00 € 2,08 € 

€ 2.058,00 bis € 2.183,99 278,00 € 9,13 € 28,80 € 0,95 € 43,20 € 1,43 € 

ab € 2.184,00 350,00 € 11,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

 

 
 

                                                           
1 Die Anteile des Vertragspartners bzw. des Landes Steiermark sind excl. USt. 
2 Der Netto-Ausgleichszulagenbetrag wird jährlich gemäß dem jeweiligen vom Gesetzgeber festgelegten Richtsatz angepasst. 



Gemeinschaftsraum: 

Der Gemeinschaftsraum wird monatlich, in der Größe von mindestens 30 m² bis maximal 40 m² (Ausnahme: siehe Punkt 

I.10.1.2 der Richtlinie „Betreutes Wohnen“ für Seniorinnen und Senioren), pauschal gefördert. Siehe nachstehende Tabelle. 

Fläche des Gemeinschaftsraumes in m² NRF Pauschalförderung pro Monat exkl. USt. 

  ab 30 375,00 € 

  ab 31 387,50 € 

  ab 32 400,00 € 

  ab 33 412,50 € 

  ab 34 425,00 € 

  ab 35 437,50 € 

  ab 36 450,00 € 

  ab 37 462,50 € 

  ab 38 475,00 € 

  ab 39 487,50 € 

    ≥ 40 500,00 € 

 

 

Servicestelle:  

Die Kosten für die Servicestelle werden mittels einer Pauschalförderung von monatlich 32,90 €, exkl. USt. festgesetzt (siehe 

Punkt I.10.1.2 der Richtlinie „Betreutes Wohnen“ für Seniorinnen und Senioren). Wurden bzw. werden anstatt der 

geforderten Servicestellen Büroräumlichkeiten errichtet, wird ebenfalls eine Pauschalförderung von monatlich 32,90 € 

gewährt. 


